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§ 19 NO SSWG § 19

NO SSWG - NO Starkstromwegegesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

(1) Die Enteignung umfal3t:

a) die Bestellung von Dienstbarkeiten an unbeweglichen Sachen,
b) die Abtretung von Eigentum an Grundstucken,

c) die Abtretung, Einschrankung oder Aufhebung anderer dinglicher Rechte an unbeweglichen Sachen und solcher
Rechte, deren Ausliibung an einen bestimmten Ort gebunden ist.

(2) Von Abs. 1 lit. b darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn die Ubrigen in Abs. 1 angefihrten MaBnahmen nicht
ausreichen.

(3) Der Enteignungsgegner kann im Zuge eines Enteignungsverfahrens die Einlésung der durch Dienstbarkeiten oder
andere dingliche Rechte gemaR Abs. 1 in Anspruch zu nehmenden unverbauten Grundstiicke oder Teile von solchen
gegen Entschadigung verlangen, wenn diese durch diese Belastung die zweckmaRige BenUtzbarkeit verlieren wirden.
Wirde durch die Enteignung eines Grundstickteiles dieses Grundstlick fur den Eigentimer die zweckmaRige
Benutzbarkeit verlieren, so ist auf dessen Verlangen das ganze Grundstiick einzul®sen.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 19 NÖ SSWG § 19
	NÖ SSWG - NÖ Starkstromwegegesetz


